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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1989

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA;

Rechtssatz

Liegen Unmutsäußerungen betre9end das politische System des Heimatstaates des Asylwerbers zeitlich schon weit

zurück (hier: 1980, 1982), so lässt sich daraus, insbesondere vor dem Hintergrund der geänderten politischen

Verhältnisse (hier: Polen) eine begründete Furcht vor Verfolgung nicht ableiten.
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